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Literatur.
Die Aürsorgc für die verwahrloste Jugend. Von Dr. Heinrich Reicher. Zweiter Teil: Pflegschafts¬

schutz und Besserungsanstalt in Oesterreich. Wien 1906. Manz'sche k. u. k. Hof-, Verlags- und
Universitätsbuchhandlung. 496 S. 7 Kronen.

Wir haben schon früher auf dieses hochinteressante verdienstliche Werk hingewiesen. Der erste
Teil behandelte den Kinderschntz im deutschen Reich, speziell im Großherzogtum Baden, in England,
Frankreich, Belgien, der Schweiz und Norwegen. Der zweite Teil befaßt sich mit Oesterreich, dem
Heimatland des Versassers, und da darf man denn zum vorneherein schon eine vollkommenere,
lückenlosere Darstellung der betreffenden Verhältnisse erwarten, als bei der Behandlung des Auslandes,
wo der Verfasser neben eigener Anschauung immerhin doch auf Urteile und Erfahrungen von Dritten
augewiesen war. Diese Erwartung wird auch tatsächlich nicht getäuscht. Mit bewunderungswürdigem
Fleiße ist alles zusammengetragen, um dem Leser ein getreues und lebendiges Bild dessen, was irgendwie

in Oesterreich für die verwahrloste Jugend getan wird, zu vermitteln. Nach einem kurzen
einleitenden, den Begriff der Verwahrlosung feststellenden Teile folgt die Darstellung der Grundlagen
des Jugendschutzes gegen Verwahrlosung im österreichischen Privat- und öffentlichen Recht. Sodann
versucht der Verfasser, alle diese Schutzmaßnahmen in ein System zu bringen und zieht schließlich die
praktischen Schlußfolgerungen für Oesterreich. Das Ergebnis ist: der Staat hat im ureigensten
Interesse die Pflicht, der Verwahrlosung entgegenzuwirken und darf sie nicht mehr länger unzulänglichen

öffentlichen Organisationen und der privaten Initiative überlassen, mit andern Worten:
Oesterreich bedarf eines Reichsfürsorgeerziehungsgesetzes. Die Ausgestaltung dieser Gesetzgebung im
einzelnen wird kurz und treffend erörtert. In einem umfangreichen Anhang ist noch ein reiches
und sehr wertvolles, praktisches, statistisches Material mit vielen Erlassen, Verordnungen, Maßnahmen
?c. dargeboten, wodurch der rechtliche Teil des Werkes erst seine richtige Beleuchtung erhält. Im
Verlaufe seiner Darstellung kommt der Verfasser auch auf die Armenpflege in Oesterreich als
Erzieherin verwahrloster Kinder zu sprechen und konstatiert, daß sie dazu unfähig sei, wie auch zur
Vorbeugung der Verwahrlosung. Das gleiche dürfte nicht nur für Oesterreich, dessen Armenpflege
allerdings auch sonst im Ausland nicht eines guten Rufes genießt, sondern ebenso für die andern
Staaten gelten. Ueberhaupt ist das Buch dazu angetan, auch außerhalb Oesterreichs zu erneuter,
umfassender Arbeit auf dem überaus wichtigen und doch noch vernachlässigten Gebiete des Kinderschutzes

anzuspornen. v.
Beiträge zur Kinderforschung und Kcikcrzicliung. XXI. Heft. Die Verwahrlosung des Kindes

und das geltende Itccht. Vortrag, gehalten in der ersten Versammlung der österreichischen
Gesellschaft für Kinderforschung in Wien am 24. März 1906. Von Dr. Heinrich Reicher, Privatdozent

an der Universität Wien. Langensalza, Hermann Beyer A Söhne, Herzogt. Sächs. Hof-
bnchhändler, 1906. 32 S. 50 Pf.

Der Verfasser hat hier in einem Vortrag kurz zusammengefaßt, was er in seinen Büchern
über die Fürsorge für die verwahrloste Jugend ausführlich behandelte. Er geht auch auf die
Ursachen der Verwahrlosung ein und untersucht das österreichische Recht auf seine Tauglichkeit der

Verwahrlosung Jugendlicher gegenüber. Sein Schluß ist: Nach dem heutigen Staude des Rechts
wird der Zustand der Verwahrlosung eher gefährdet statt gehemmt und beseitigt. Auch verglichen
mit dem Jugendrechtsschutz anderer Länder ist Oesterreich rückständig. rv.

Vcrskag van hct Murgerkizk Armvestuur te Amsterdam over hct zaar 1905. 84 Seiten.
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Art Jnst.ttrcllFüsili,Verlag,Zürich.
Bei uns ist erschienen:

„Sorget für die schwach¬

sinnigen Kinder"
von Konrad Auer,

Sekundarlehrer in Schwanden.
Eine Broschüre von 35 Seiten, 80-Format.
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Inserate:
Art. Institut Grell Fnsiti, Vertag. Zürich.

Der Sonntagsschultehrer.
Von Arn. Nüegg, Pfarrer.

Ein Ratgeber für die rechtzeitige christl. Unterweisung unserer Kinder.

2. Auflage, geb. 2 Iir„ steif brosch. Ar. 1. 50.
„In der an so manchen schönen Früchten reichen deutschen Literatur über Sonntagsschule

und Kindergottesdienst weiß Referent keine Schrift, die Leitern und Helfern des

Zu bestehen durch alte Buchhandlungen.

Buchdruckerei „Effingerhof" in Brugg.
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